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VORWORT 

Seit Inkrafttreten der Phthalat-Verordnung, BGBl II Nr. 418/2006 am 16.1.2007 – 
mit der die Richtlinie 2005/84/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates, 
ABl.Nr. L 344 vom 27. Dez. 2005 in österreichisches Recht umgesetzt wurde – 
sind sechs verschiedene Phthalate in Babyartikeln ganz oder zumindest dort, 
wo sie in den Mund genommen werden können, verboten. 

Im Rahmen der Vollziehung dieser Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz 
2004, BGBl. I Nr. 16/2005, wurde das Umweltbundesamt mit einer kleinen Markt-
überprüfung von Babyartikeln mit chemischer Produktanalyse beauftragt. Zur 
Abrundung wurde auch nach toxischen Organozinnverbindungen und phos-
phororganischen Flammschutzmitteln gesucht. Das genaue Ergebnis ist in dieser 
Studie nachzulesen. 

Leider konnten diese ungesunden und teilweise verbotenen Stoffe in einigen 
der geprüften Produkte vorgefunden werden. Die Produkte, die unerlaubter 
Weise Phthalate enthielten, wurden bereits vom Markt genommen. Bei Produkten 
mit höheren Werten an Organozinnverbindungen und phosphororganischen 
Flammschutzmitteln, deren Verwendung derzeit leider noch nicht eingeschränkt 
oder verboten ist, wurden die Inverkehrbringer auf die Problematik aufmerksam 
gemacht und dringend ersucht, zukünftig, zumindest bei Kinderartikeln, darauf 
zu achten, dass diese Substanzen nicht mehr enthalten sind. 

Es ist mir bewusst, dass diese Studie nur einen kleinen Tropfen auf den heißen 
Stein bedeutet. Sie hat jedoch die Wichtigkeit von immer wiederkehrenden Un-
tersuchungen und Marktbereinigungen deutlich gemacht.  

Darüber hinaus erscheint es mir jedoch ebenso wichtig, dass im Bereich der 
problematischen Chemikalien in Konsumentenprodukten möglichst rasch euro-
paweit-geltende Regelungen und Verbote durchgesetzt werden. Soweit dies in 
meiner Macht steht, werde ich mich dafür auch einsetzen. 

 

 

Ihr Rudolf Hundstorfer  

Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Einhaltung der Schadstoff-
höchstwerte lt. Produktsicherheitsgesetz an einer Auswahl an Babyartikeln un-
tersucht. An insgesamt 21 Babyartikeln, die ganz oder teilweise in den Mund 
genommen werden können, wurden die Konzentrationen von 6 Phthalaten 
(Weichmachern) gemessen. Darüber hinaus wurden weitere für die Produktsi-
cherheit problematische Stoffe analysiert. Die Aufbereitung und Analyse erfolgte 
durch das akkreditierte Labor des Umweltbundesamt.  

Insgesamt enthielten drei Produkte Phthalate über dem gesetzlichen Grenzwert 
von 0,1 Gewichtsprozenten, mit einem Höchstwert von 28 Gewichtsprozenten. 
Aufgrund des Risikos beim Einsatz dieser Stoffe in Babyartikeln ist der gesetzli-
che Grenzwert strikt einzuhalten und Überschreitungen nicht tolerierbar. 

11 Produkte enthielten Organozinnverbindungen (über der Bestimmungsgrenze 
von 15 µg/kg;), die höchste gemessene Konzentration betrug 1,9 mg/kg Mono-
butylzinn. 

Der Einsatz von Organozinnverbindungen in Babyartikeln kann laut einer Risi-
koabschätzung im Auftrag der Europäischen Kommission zu einer unerwünscht 
hohen und gesundheitlich bedenklichen Aufnahme führen und sollte daher  
minimiert werden. Die in der vorliegenden Studie gemessenen Konzentrationen 
liegen unter 0,1 %; die tatsächliche Aufnahme durch die Babyartikel kann  
jedoch nur durch Migrationsuntersuchungen ermittelt und bewertet werden. 

In 11 Produkten wurden organische Phosphorverbindungen (über der Bestim-
mungsgrenze von 5 mg/kg) nachgewiesen; in sieben Produkten waren es 
chlororganische Phosphorverbindungen. Der Maximalwert betrug 16,7 g/kg (ent-
sprechend 1,67 %) organische Phosphorverbindungen.  

Aufgrund der krebserregenden Eigenschaften ist der Einsatz bestimmter orga-
nischer Phosphorverbindungen höchst kritisch zu bewerten. Eine kürzlich veröf-
fentlichte Risikoabschätzung postulierte ein Risiko für Säuglinge und Kleinkin-
der durch die Exposition gegenüber der organischen Phosphorverbindung 
TCEP in Babyartikeln und Spielzeug. Aus Vorsorgegründen ist der Einsatz 
krebserregender Stoffe in Spielzeug und Babyartikeln generell zu vermeiden.  
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1 EINLEITUNG 

Konsumprodukte enthalten eine Vielzahl an Chemikalien, um Funktionalitätskri-
terien, Modetrends und nicht zuletzt Preisvorstellungen zu entsprechen. 

Das Produktsicherheitsgesetz, welches die Europäische Produktsicherheits-
richtlinie in nationales Recht umsetzt, hat zum Ziel insbesondere das Leben und 
die Gesundheit von Menschen vor gefährlichen Produkten zu schützen. Gemäß 
Produktsicherheitsgesetz ist ein Produkt dann sicher, wenn es bei normaler 
oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung keine oder nur geringe, mit 
seiner Verwendung zu vereinbarende und unter Wahrung eines hohen Schutz-
niveaus für die Gesundheit und Sicherheit von Personen vertretbare Gefahren 
birgt. Der Schutz von Kindern vor einem erhöhten Risiko ist explizit gefordert.  

Gerade Babys und Kleinkinder sind jedoch durch Chemikalien in Produkten 
besonders betroffen, da sie dazu tendieren, alles in den Mund zu nehmen und 
länger daran zu kauen oder zu saugen. Dadurch kann es zu einer beträchtlichen 
Aufnahme chemischer Substanzen kommen. Darüber hinaus sind Babys auf-
grund ihres Wachstums- und Entwicklungsprozesses höchst sensibel gegenüber 
krebserregenden, reproduktionstoxischen und endokrin wirksamen Stoffen.  

Aus diesem Grund wurde der Einsatz bestimmter Stoffe, die ein Risiko darstellen, 
für die Verwendung in Spielzeug und Babyartikeln verboten (RL 2005/84 EC). 

Durch die Phthalatverordnung ist die Verwendung bestimmter Kunststoffweich-
macher in Kinderartikeln und Produkten, die dazu bestimmt sind, den Schlaf, 
die Entspannung, die Hygiene, das Füttern und das Saugen von Kindern zu er-
leichtern, verboten. Dieses Verbot wurde in den Anhang XVII der REACH-Ver-
ordnung – der neuen europäischen Chemikaliengesetzgebung – übernommen 
und besagt, dass diese Substanzen bis zu maximal 0,1 Gewichtsprozent als 
Verunreinigung in den Kunststoffen enthalten sein dürfen.  

Ziel der vorliegenden Studie war es zu überprüfen ob am Markt befindliche Ba-
byartikel die geltenden Bestimmungen hinsichtlich der zulässigen Phthalat-
gehalte erfüllen.  

Zusätzlich wurden im Rahmen der Untersuchung weitere gefährliche Stoffe un-
tersucht, zum Beispiel Organozinnverbindungen und organische Phosphorver-
bindungen – Substanzen, die als Flammschutzmittel und Weichmacher in großen 
Mengen eingesetzt werden. 

 

gesetzliche 
Grundlage 

Babys besonders 
gefährdet 

Phthalat-Verbot 

Ziel der Studie 

Analyse weiterer 
Schadstoffe 
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2 PROBENAUSWAHL 

2.1 Beschreibung der Produktauswahl und Probenziehung  

Die Produktauswahl erfolgte unter Berücksichtigung des Leitfadens der Europä-
ischen Kommission zur Überprüfung geltender Beschränkungen für Kinderpro-
dukte, „die in den Mund genommen werden können“ („which can be placed in 
the mouth“) (EC 2008a). Der Leitfaden liefert eine Hilfestellung bei der Umset-
zung der Bestimmungen bezüglich der Beschränkungen von Phthalaten in 
Spielzeug und Kinderartikeln. An einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, welche 
Teile von Babyartikeln betroffen sind: Es sind dies für das Baby erreichbare Teile, 
die darüber hinaus auch in den Mund genommen werden können. 

Der Untersuchungsschwerpunkt lag auf Produkten, die dazu bestimmt sind, den 
Schlaf, die Entspannung, die Hygiene, das Füttern und das Saugen von Kin-
dern zu erleichtern. Im Rahmen dieser Screening-Untersuchung sollten die 
Produkte so gewählt werden, dass eine möglichst breite Auswahl von verschie-
denen Produkten, die von den Regelungen betroffen sind, unter Einbeziehung 
des unteren Preissegments umfasst wurde. 

Im Juni 2009 wurde die Probenziehung von einem Aufsichtsorgan der Nieder-
österreichischen Landesregierung gemeinsam mit einer Expertin des Umwelt-
bundesamt in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf durchgeführt. Es 
wurden in insgesamt vier Geschäften (zwei großen Möbelhäusern, einem Kinder-
spielwaren-Großmarkt und einem Fachmarkt für Babyartikel jeweils 5 (bzw. 6) 
Babyartikel ausgewählt. Schließlich wurde die Probenziehung gemeinsam mit 
der Abteilungsleitung bzw. der Geschäftsführung protokolliert. Diese Erhe-
bungsprotokolle enthalten Daten zu den Produkten (Bezeichnung, Seriennum-
mer, EAN-Code), Importeuren, Händlern und Herstellern. 

Insgesamt wurden 21 Produkte bzw. Teile von Produkten ausgewählt und ein-
gezogen; aufgrund der Unterschiedlichkeit der Materialien wurden nach Rück-
sprache mit dem Auftraggeber insgesamt 27 Proben untersucht.  

 

 

Leitfaden der EC 

Probenziehung 
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2.2 Beschreibung der Produkte 

Die Produktbeschreibung enthält die Produktbezeichnung und interne Proben-
nummer, das Herstellungsland sowie jenen Teil, welcher für die chemischen 
Analysen verwendet wurde. 

 

1) Hochstuhl, weiß  
(0906 2716) 
Für Analysen:  
Teil des Tischchens 

Herstellungsland:  
Tschechische Republik 

 
2) Lätzchen Polyurethan mit Maus  
(0906 2717) 
Für Analysen:  
weißes Lätzchen 

Herstellungsland:  
China 

 
3) Essgeschirr mit Plastiklatz – Frosch  
(0906 2718) 
Für Analysen:  
nur Froschlatz (Hälfte) 

Herstellungsland:  
Malaysia 

 
4) Babywanne 
(0906 2719) 
Für Analysen:  
Teil des oberen Randes 

Herstellungsland:  
Polen 
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5) Wickelauflage 
(0906 2720) 
Für Analysen:  
Oberfläche des äußeren Randes 

Herstellungsland:  
China 

 
6 a, b) Babyhochstuhl 
(0906 2721) 
Für Analysen:  
a) abnehmbarer Teil des Tischchens, 
b) oberer Plastikrand (nur Bezug) 

Herstellungsland:  
Italien 

 
7 a, b) Reisegitterbett 
(0906 2722) 
Für Analysen:  
a) Plastikecke, 
b) blauer Bezug vom Plastikrand 

Herstellungsland:  
China 

 
8) Autositz 
(0906 2723) 
Für Analysen:  
1/3 der Kopfeinlage,  
Bezug (Kopfhöhe – mit Füllung) 

Herstellungsland:  
Frankreich (?) 
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9) Einlage Hochstuhl,  
blau mit Bären, geformt 
(0906 2724) 
Für Analysen:  
1/3 des Oberflächenmaterials 

Herstellungsland: unbekannt 

 
10) Babybauchtrage 
(0906 2725) 
Für Analysen: 
Träger ohne Verschluss und Drucker 

Herstellungsland:  
unbekannt 

 
11 a, b, c) Tablett und Einlage für  
Hochstuhl 
(0906 2726) 
Für Analysen:  
a) 1/3 der Oberfläche des Tischchens – 
durchsichtiger Plastikteil,  
b) 1/3 der Oberfläche des Tischchens – 
weiß,  
c) Überzug: 1/3 blau mit gelb-grünen 
Punkten – ohne Füllung 

Herstellungsland:  
unbekannt 

12 a,b) Reisegitterbett 
(0906 2727) 
Für Analysen:  
a) gelbe Beiß- oder Haltringe,  
b) Teil des Überzugs vom weiß-
gepunkteten Rand in Kopfhöhe 

Herstellungsland: 
Italien 
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13) Maxi Cosi Kissen 
(0906 2728) 
Für Analysen: 
Hälfte des Kissens inklusive Füllung 

Herstellungsland:  
unbekannt (ev. NL?) 

 
14) Wickelauflage 
(0906 2729) 
Für Analysen:  
Hälfte des Kissens inklusive Füllung 
(Plastikteil hinten entfernen) 

Herstellungsland:  
unbekannt 

 
15) Babybauchtrage 
(0906 2730) 
Für Analysen:  
grau-roter Teil im Kopfbereich 

Herstellungsland:  
unbekannt 

 

 
16) Ersatzbezug 
(0906 2731) 
Für Analysen:  
Teil des Bezugs (in Kopfhöhe) inklusive 
Füllung 

Herstellungsland:  
Polen (?) 

 
17) Schlafkissen pink – Stoff 
(0906 2732) 
Für Analysen:  
Hälfte des Kissens inklusive Füllung 

Herstellungsland:  
China 
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18) Einlage für Hochstuhl einfärbig 
orange 
(0906 2733) 
Für Analysen: 
Teil (etwa 1/3) des Überzugs 

Herstellungsland: 
unbekannt 

 
19) Einlage für Hochstuhl orange mit 
Maus 
(0906 2734) 
Für Analysen: 
Teil (etwa 1/3) des Überzugs 

Herstellungsland: 
unbekannt 

 
20 a,b) Reisestuhl 
(0906 2735) 
Für Analysen:  
a) Teil des Bezugs  
b) Teil des Tabletts 

Herstellungsland: 
unbekannt 

 
21) Kinderwagengriffstange  
schwarz-KW 
(0906 2749) 
Für Analysen:  
Hälfte der Griffstange 

Herstellungsland: 
unbekannt 
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3 CHEMISCHE ANALYSEN 

Die Kinderartikel wurden in das Labor des Umweltbundesamt gebracht, fotogra-
fiert und mit einer internen Probenummer versehen. Weiters wurden die Proben 
in 2–3 mm große Stücke zerschnitten. 

 

 

3.1 Phthalate 

Die Bestimmung der Phthalate erfolgte mittels gekoppelter Gaschromatogra-
phie-Massenspektrometrie (GC-MS) auf der Basis der Norm ISO 23161 
(EI+ Mode, Multiple Ion Detection). 

 

Arbeitsschritte 

 Reinigung und Deaktivierung sämtlicher Glasgeräte, 
 Zusatz von deuterierten Phthalaten als Surrogatestandards, 
 Soxhletextraktion mit Diethylether, 
 Abdampfen des Ethers und Aufnahme des Rückstandes in n-Hexan, 
 Gaschromatographische Endbestimmung mit GC-MS, 
 Quantifizierung nach der externen Standardmethode unter Zugabe eines Injek-
tionsstandards und Wiederfindungskorrektur über die zugesetzten deuterierten 
Surrogatestandards. 

 

Positive Proben wurden nach folgendem Verfahren abgesichert 

 Zusatz von deuterierten Phthalaten als Surrogatestandards, 
 Ultraschall-Extraktion mit Toluol/Ethylacetat, 
 Gaschromatographische Endbestimmung mit GC-MS, 
 Quantifizierung nach der externen Standardmethode unter Zugabe eines In-
jektionsstandards und Wiederfindungskorrektur über die zugesetzten deute-
rierten Surrogatestandards. 

 

QS-Maßnahmen 

Pro Aufarbeitungsserie wurde ein Blindwert analysiert. Es wurden Doppelbe-
stimmungen ausgewählter Proben durchgeführt. Die Wiederfindungskontrolle 
erfolgte durch die zugesetzten deuterierten Surrogatestandards. Zusätzlich 
wurde die Wiederfindung anhand von dotierten Proben überprüft. 
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3.2 Organozinnverbindungen 

Die Bestimmung der Organozinnverbindungen erfolgte mittels gekoppelter 
Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) auf der Basis der Norm 
ISO 23161 (EI+ Mode, Multiple Ion Detection).  

 

Arbeitsschritte 

 Zugabe von internem Standard, 
 Extraktion mit einem organischen Lösungsmittel unter Zusatz eines Komple-
xierungsmittels, 

 Zugabe von Acetatpuffer, 
 Derivatisierung mit Natriumtetraethylborat, 
 Extraktion mit n-Hexan, 
 Reinigung mittels Kieselgel, Gelpermeationschromatographie und Alumini-
umoxid, 

 Quantifizierung nach der internen Standardmethode. 
 

QS-Maßnahmen 

Pro Aufarbeitungsserie wurden ein Blindwert und eine Wiederfindung analysiert. 
Es wurden Doppelbestimmungen ausgewählter Proben durchgeführt.  

 

 

3.3 Trisphosphate 

Die Bestimmung der Trisphosphate erfolgte mittels gekoppelter Flüssigkeits-
chromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC/MSMS) auf der Basis der 
Norm EN 71-10 (ESI+ Mode).  

 

Arbeitsschritte 

 Reinigung sämtlicher Glasgeräte, 
 Zusatz von deuterierten Trisphosphaten als Surrogatestandards, 
 Extraktion der Probe mit Acetonitril, 
 Quantifizierung nach der externen Standardmethode und Wiederfindungskor-
rektur über die zugesetzten deuterierten Surrogatestandards bzw. die Se-
rienwiederfindungen. 

 

QS-Maßnahmen 

Pro Aufarbeitungsserie wurde ein Blindwert analysiert. Die Wiederfindungskon-
trolle erfolgte durch die zugesetzten deuterierten Surrogatestandards. Zusätz-
lich wurde die Wiederfindung anhand von dotierten Proben überprüft. 
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4 RECHTLICHE UND TOXIKOLOGISCHE 
GRUNDLAGEN 

Seit 1. Juni 2007 gilt die neue Europäische Chemikalien Verordnung REACH, 
welche umfassende Änderungen der bisher geltenden Chemikaliengesetz-
gebung mit sich brachte. Das Wort „REACH“ ist die Abkürzung für Registrierung 
(„Registration“), Bewertung („Evaluation“) und Zulassung („Authorisation“) von 
Chemikalien (Chemicals). 

Von Unternehmen, die einen chemischen Stoff in Mengen von mehr als einer 
Tonne pro Jahr herstellen oder importieren, wird nunmehr gefordert, diesen 
Stoff in einer zentralen Datenbank registrieren zu lassen. Im Gegensatz zur 
bisherigen Praxis wird dabei nicht zwischen Altstoffen (Markteinführung vor 
dem Jahr 1989) und Neustoffen, für welche bereits eine Verpflichtung zur Re-
gistrierung und Prüfung bestand, unterschieden. 

Das Risiko von Chemikalien wird durch eine Risikoabschätzung nach den 
Richtlinien der technischen Leitfäden der EU (Technical Guidance Document) 
bewertet (EC 2003a, b, c).  

Die Expositionsabschätzung für KonsumentInnen ist ein wesentlicher Bestand-
teil einer Risikoabschätzung. Hierbei werden alle relevanten Aufnahmepfade 
(oral, dermal, inhalativ) der betreffenden Substanz ermittelt und summiert. Dies 
betrifft eine Aufnahme über Nahrungsmittel (Verpackungsmaterial), über Kon-
sumprodukte und Kosmetika, über Innenraumverschmutzung (Raumluft und 
Hausstaub) sowie auch über die Belastung über die Umwelt (Kontamination der 
Nahrungsmittel über Luft und Wasser). In vielen Fällen werden Berechnungs-
modelle eingesetzt, wo vorhanden auch Untersuchungsergebnisse. Unter der 
Expositionsabschätzung für KonsumentInnen wird auch diejenige für Kleinkin-
der und Babys ermittelt, da sich deren Exposition maßgeblich von der Erwach-
sener unterscheiden kann. Wenn Substanzen in Spielzeug oder Babyartikeln 
eingesetzt werden, wird auch diese Aufnahme ermittelt und einberechnet.  

Die Wirkungsabschätzung analysiert und bewertet alle Daten aus Tests mit Mik-
roorganismen und Tierexperimenten. Schließlich wird eine Konzentration, die 
keine Schadwirkung auslöst, mit Sicherheitsfaktoren (Extrapolation Tier–Mensch, 
etwaige Unsicherheiten etc.) multipliziert und eine tolerierbare Aufnahmemenge 
ermittelt. Dies wird für alle relevanten Endpunkte (hinsichtlich akuter Toxizität, 
Toxizität bei wiederholter Exposition, Mutagenität, Kanzerogenität, Reprodukti-
onstoxizität) durchgeführt.  

Der letzte Schritt der Risikoabschätzung vergleicht die Exposition mit den zuvor 
– meist in Tierversuchen ermittelten – Toxizitätsdaten. Das bisher übliche Sys-
tem errechnete so genannte Sicherheitsabstände oder MOS (Margin of Safety). 
Anhand der Größe der MOS konnte der Abstand zwischen Exposition und mög-
licher Schädigung ermessen werden. Zukünftig wird das DNEL-Konzept 
(Derived No Effect Level) vermehrt Anwendung finden. Hier soll eine Konzent-
ration ermittelt werden, bei deren Unterschreitung eine Gefährdung der Ge-
sundheit weitgehend ausgeschlossen werden kann. 

Die Auswahl der Stoffe, für welche bereits vor der Einführung von REACH eine 
Risikoabschätzung durchgeführt wurde, erfolgte in Form von Prioritätslisten, 
welche eine Reihung der Stoffe hinsichtlich ihrer Einsatzmengen und Gefähr-
lichkeit vorsah. 
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Eine der Neuerungen unter REACH ist die Ausweisung besonders gefährlicher 
Stoffe (Substance of Very High Concern (SVHC) gemäß Artikel 57(c) der 
REACH-VO). Als solche gelten jene Stoffe, welche CMR (kanzerogen, muta-
gen, reproduktionstoxisch) oder PBT (persistent, bioakkumulierend, toxisch) 
sind oder ähnlich besorgniserregende Eigenschaften – wie beispielsweise en-
dokrine Wirksamkeit – aufweisen.  

Die Bedeutung von endokrin wirksamen Substanzen besteht in der Beeinflus-
sung höchst komplexer und sensibler Stoffwechselvorgänge durch Bindung der 
Stoffe an Rezeptoren. In der Umwelt wurde beobachtet, dass endokrin wirksame 
Substanzen zum Auftreten von Missbildungen sowie zu Störungen in der Fort-
pflanzung und Reproduktion mancher Arten führen und die Immunabwehr und das 
Verhalten beeinflussen. Für die menschliche Gesundheit wird der Zusammen-
hang mit abnehmender Spermienqualität, vermehrtem Auftreten von Missbildun-
gen im Genitalbereich bei männlichen Neugeborenen sowie vermehrtem Auftreten 
bestimmter hormonabhängiger Krebsarten hergestellt. Des Weiteren werden auch 
Effekte auf das Verhalten bei Exposition in der Entwicklungsphase diskutiert. 

Die Mitgliedstaaten können jene Stoffe, die sie für besonders gefährlich halten, 
und für die eine hohe Exposition gegeben ist, zur Aufnahme in die Liste der 
Kandidatenstoffe vorschlagen. 

Die Kandidatenliste dient dem Zulassungsverfahren unter REACH; sie enthält 
Kandidaten für zukünftige zulassungspflichtige Stoffe. Damit sind bereits seit 
Bekanntmachung der Liste unmittelbare Verpflichtungen für Hersteller und Lie-
feranten von Erzeugnissen (Textilien, Elektroartikel, Bauteile usw.) verbunden 
(RL 67/2008). Sofern ein gelisteter Stoff in einer Konzentration von mehr als 
0,1 Massenprozent im Erzeugnis enthalten ist, müssen den Abnehmern des Er-
zeugnisses die ihnen vorliegenden, für eine sichere Verwendung des Erzeug-
nisses ausreichenden Informationen zur Verfügung stehen, mindestens aber 
muss der Name des betreffenden Stoffes angegeben sein. Auch KonsumentIn-
nen, welche bestimmte Produkte erwerben, haben das Recht, innerhalb von 
45 Tagen diese Information einzufordern.  

Die Phthalate DEHP, BBP und DBP befinden sich derzeit auf der so genannten 
„Kandidatenliste“ für besonders gefährliche Stoffe. Derzeit sind diese Stoffe 
durch Anhang XVII der REACH-Verordnung in Spielzeug und Babyartikeln be-
grenzt. In Österreich ist zurzeit noch die Phthalatverordnung gesetzliche Grund-
lage der vorliegenden Untersuchung: Die Phthalate DEHP, DBP und BBP dürfen 
in Babyartikeln nicht in Konzentrationen über 0,1 Gewichtsprozent eingesetzt 
werden, die Phthalate DINP, DIDP, und DNOP dürfen nicht in jenen Babyartikeln 
in Konzentrationen über 0,1 Gewichtsprozent eingesetzt werden, die von den 
Kindern in den Mund genommen werden können.  

Die chlororganische Phosphorverbindung TCEP wurde ebenfalls als Kandida-
tenstoff für die Zulassung vorgeschlagen. 

Eine weitere wichtige Änderung im Rahmen der Chemikaliengesetzgebung ist 
das Inkrafttreten der neuen CLP-Verordnung der EU . CLP ist die Abkürzung für 
Classification, Labelling and Packaging. Die Verordnung regelt die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen neu. Die CLP-
Verordnung ist bereits seit Ende 2008 in Kraft, während einer Übergangsfrist 
gelten sowohl das alte als auch das neue System nebeneinander. Für Stoffe 
endet diese Frist am 1. Dezember 2010, diejenige für Gemische am 1. Juni 2015. 
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Das neue System stellt die Verwendung international vereinbarter Einstufungs-
kriterien und Kennzeichnungselemente sicher, soll damit den Handel erleichtern 
und Mensch und Umwelt auf der ganzen Welt vor Gefahren, die von Chemika-
lien ausgehen können, schützen. 

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt in der Ableitung des Risikos für Babys 
und Kleinkinder durch Babyartikel: Es werden diejenigen Wirkungen der Stoffe 
und Schlussfolgerungen von Risikoabschätzungen dargestellt, welche im Zu-
sammenhang mit der Exposition durch Babyartikel stehen.  

Die Einstufung und Kennzeichnung der Chemikalien ist sowohl nach dem alten 
als auch dem neuen CLP-System dargestellt. 

 

 

4.1 Phthalate  

Phthalate gehören zu den wichtigsten Industriechemikalien und werden als 
Weichmacher in Kunststoffen, z. B. in PVC-haltigen Böden, Kunststoffverklei-
dungen- und -belägen, in Spielwaren und Haushaltsprodukten eingesetzt. Sie 
werden als Additiv in Farben, Lacken, Dispersionen, in Munition, Schmier- und 
Lösungsmitteln, in Textilhilfsmitteln, in kosmetischen Präparaten (Parfüms, Deo-
dorants, Nagellacken etc.) und in Arzneimitteln verwendet. In Österreich beträgt 
die geschätzte in Umlauf gebrachte Menge 15.000–20.000 t/Jahr. Laut Indus-
trieverband „European Council for Plasticisers and Intermediates“ (ECPI) werden 
in Westeuropa jährlich etwa eine Million Tonnen Phthalate hergestellt. Mehr als 
90 % gehen als Weichmacher in die Produktion des Weich-PVC (ECPI 2006). 
Produkte aus Weich-PVC bestehen durchschnittlich zu 30–35 % aus Weichma-
chern (AGPU 2006). Da Phthalate im Kunststoff chemisch nicht gebunden sind 
können sie daraus entweichen und  in das jeweils umgebende Medium migrieren: 
in die Raumluft, in Lebensmittel und in den Speichel – wie im Fall der Babyartikel, 
welche in den Mund genommen werden. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die im Rahmen der vorliegenden Studie 
analysierten Phthalat-Verbindungen, deren Abkürzung und CAS-Nummer, wel-
che der eindeutigen Identifizierung der Substanz dient, sowie die Einstufung nach 
altem (Einstufung gem. RL 67/548) und neuem System (CLP-Verordnung).  

Tabelle 1: Übersicht über die untersuchten Phthalate. 

Substanz Akronym CAS-Nr. Einstufung 
RL 67/548 

Einstufung 
CLP-VO 

Bis(2-ethylhexyl)phthalat DEHP 117-81-7 Repr. Cat. 2 
R60 

Repr. Cat. 1b 
H360-Fd 

Dibutylphthalat  DBP 84-74-2 Repr. Cat. 2 
R61 
Repr. Cat. 3 
R62 
N; R50–53 

Repr. 1b 
Aqu. Acute1 
H360-Df 
H400 

n-Butyl-benzylphthalat BBP 85-68-7 Repr. Cat. 2 
R61 
Repr. Cat. 3 
R62 
N; R50–53 

Repr. 1b 
Aqu. Acute1 
Aqu. Chronic 
H360-Df 
H400,H410 

Babyartikel 

Einsatzbereiche 
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Substanz Akronym CAS-Nr. Einstufung 
RL 67/548 

Einstufung 
CLP-VO 

Di-isononylphthalat DINP 28553-12-0 
68515-48-0 

keine  
Einstufung 

keine  
Einstufung 

Di-isodecylphthalate DIDP 26761-40-0
6851549-1 

keine 
Einstufung 

keine  
Einstufung 

Di-n-octylphthalat DNOP 117-84-0 keine  
Einstufung 

keine 
Einstufung 

Dimethylphthalat DMP 131-11-3 keine  
Einstufung 

keine  
Einstufung 

Diethylphthalat DEP 84-66-2 keine  
Einstufung 

keine  
Einstufung 

 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die hier genannten Einstufungskategorien. 

Tabelle 2: Erklärung der Abkürzungen für die Einstufung bezüglich der Gesundheit. 

Symbol  Bedeutung  
Repro Cat. 2: R60 kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 
Repro Cat. 2: R61 kann das Kind im Mutterleib schädigen 
Repro Cat. 3: R62 kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 
Repro 1b: H360 Fd kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen 

kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen 
Repro 1b: H360 Df kann das Kind im Mutterleib schädigen 

kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen 
 
Substanzen, die als reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 1 eingestuft 
sind, beeinträchtigen beim Menschen bekanntermaßen die Sexualfunktion und 
Fruchtbarkeit bzw. die Entwicklung. Während die Einstufung in Kategorie 1a 
weitgehend auf Humanbefunden beruht, basiert die in Kategorie 1b als wahr-
scheinlich reproduktionstoxischer Stoff definierte Einteilung großteils auf Daten 
aus Tierstudien. 

Die Einstufung als vermutlich reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 2 er-
folgt, wenn (eventuell durch weitere Informationen ergänzte) Befunde beim 
Menschen oder bei Versuchstieren vorliegen, die eine Beeinträchtigung der Se-
xualfunktion und Fruchtbarkeit oder der Entwicklung nachweisen, diese Nach-
weise aber nicht stichhaltig genug für eine Einstufung des Stoffes in Kategorie 1 
sind. Es kann dies auch aufgrund von Mängeln an den vorliegenden Studien 
begründet sein. 

 

4.1.1 Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 

DEHP ist einer der 15 Stoffe, die derzeit auf der Kandidatenliste zur Zulassung 
angegeben sind. DEHP ist als reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 2 ein-
gestuft, im neuen CLP-System als reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 
1b mit folgenden Gefahrenhinweisen: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

Die Risikoabschätzung der EU kam zu der Schlussfolgerung, dass Risikomini-
mierungsmaßnahmen getroffen werden und bereits geltende Maßnahmen wei-
terhin umgesetzt werden müssen (EC 2008a, b).  

Reproduktions- 
Toxizität 

Einstufung 
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Das Risiko betrifft Babys und Kleinkinder aufgrund von Effekten auf Hoden und 
Fruchtbarkeit sowie Nierentoxizität nach wiederholter Exposition durch orale 
Aufnahme durch Spielzeug und Babyartikel. 

Des Weiteren wurde die Schlussfolgerung getroffen, dass Risikoreduktions-
maßnahmen aufgrund der Exposition der KonsumentInnen über die Umwelt 
notwendig sind. Auch hier betrifft die Gefährdung Kinder bezüglich der Effekte auf 
Hoden, Fortpflanzungsfähigkeit und Nierentoxizität aufgrund wiederholter Auf-
nahme durch den Konsum von Nahrungsmitteln, welche in der Nähe von DEHP 
produzierenden oder verarbeitenden Betrieben (Dichtungen, Farben, Lacken, 
Druckfarben), Recyclingfirmen und Kläranlagen angebaut werden, wobei dieses 
Risiko aufgrund berechneter Emissionsszenarien postuliert wurde (EC 2008a, b). 

 

4.1.2 Dibutylphthalat (DBP) 

Auch DBP ist einer der 15 Kandidatenstoffe für das Zulassungsverfahren unter 
REACH. DBP ist als reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 2 und 3 einge-
stuft, im neuen CLP-System als reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 1b 
mit folgenden Gefahrenhinweisen: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. DBP ist darüber hinaus als 
umweltgefährlich eingestuft mit akuter Gefährdung für aquatische Organismen 
(Aqu. Acute1 H400).  

Aus dem Kinder–Umwelt-Survey (KUS) – einer deutschlandweiten Studie zur 
Belastung von Kindern mit Umweltschadstoffen – ist bekannt, dass bei 11,7 % 
der Kinder die tolerierbare Tagesdosis von DBP überschritten wird (KOCH et al. 
2006). Auch der wissenschaftliche Ausschuss „Gesundheit und Umweltrisiken 
der Europäischen Kommission“ (SCHER) stellt in dem Gutachten über Phthalate 
in Schulartikeln fest, dass die Aufnahmemenge von DBP generell zu hoch ist 
bzw. die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge überschritten wird (SCHER 2008). 

 

4.1.3 Benzylbutylphthalat (BBP) 

BBP ist ebenfalls einer der 15 Kandidatenstoffe für die Zulassung unter 
REACH. BBP ist als reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 2 und 3 einge-
stuft, im neuen CLP-System als reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 1b 
mit den Gefahrenhinweisen: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann 
vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. DBP ist darüber hinaus als um-
weltgefährlich eingestuft mit akuter (Aqu. Acute1 H400) sowie chronischer Ge-
fährdung für aquatische Organismen (N, R50–53, Aqu. chronic). 

Die Exposition gegenüber BBP ist hoch. In einer Untersuchung des Umwelt-
bundesamt wurden Hausstaubproben auf eine Reihe von Umweltschadstoffen 
analysiert: BBP wurde in 96 % der Proben nachgewiesen, die Maximalkonzent-
ration betrug 710 mg/kg (UMWELTBUNDESAMT 2004). Die Innenraumbelastung ist 
für die Exposition des Menschen von besonderer Bedeutung, da Studien zei-
gen, dass Innenraumkonzentrationen mit Phthalatkonzentrationen im Harn kor-
relieren (RUDEL et al. 2003). Auch Lebensmittel tragen in wesentlichem Ausmaß 
zur Belastung mit BBP bei (WORMUTH et al. 2006). 
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Einstufung  

aktuelle Exposition 
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Aktuelle Publikationen geben Hinweise darauf, dass erhöhte Konzentrationen 
von BBP-Metaboliten im Harn mit Veränderungen des Hormonhaushalts bei 
Männern (JONSSON et al. 2005, MAIN et al. 2006) sowie mit verminderter 
Spermienqualität (vermehrte DNA-Schäden, verminderte Mobilität) in Zusam-
menhang stehen (SWAN 2008). Auch eine Beeinflussung (Erhöhung) der Insu-
lin-Resistenz sowie eine Zunahme des Bauchumfangs wurden mit erhöhten 
Konzentrationen der BBP-Metaboliten im Harn von Männern in Verbindung ge-
bracht (STAHLHUT et al. 2007). 

 

4.1.4 Di-isononylphthalat (DINP) 

DINP ist ein Gemisch aus Estern der o-Phthalsäure mit C8-C10 Alkylalkoholen. 
DINP gehört neben DIDP mittlerweile zu den am meisten eingesetzten 
Phthalaten in Europa. Im Jahr 2004 betrug ihr gemeinsamer Anteil am Weich-
macherverbrauch in Europa 58 %, was fast 580.000 t entspricht (AGPU 2006).  

Aufgrund der vorliegenden Studien wurde DINP weder als entwicklungs- noch 
fruchtbarkeitsschädigend eingestuft; es wurde aufgrund der vorliegenden Daten 
bezüglich endokriner Wirksamkeit und Schädigung der männlichen Fortpflan-
zungsorgane als weniger toxisch im Vergleich zu DEHP und DBP bewertet (EC 
2003a, b, c).  

Die Exposition von KonsumentInnen gegenüber DINP erfolgt hauptsächlich 
über orale und dermale Aufnahme (EC 2003b). Die Exposition von Kindern über 
Produkte wird als problematisch angesehen (NTP-CERHR 2000). Gemäß einer 
aktuellen Studie zum Vorkommen der Phthalate in Lebensmitteln, Hausstaub, 
Innenraumluft sowie Produkten und zur Exposition der Bevölkerung, sind mehr 
als 90 % der Exposition auf die Verwendung von Weich-PVC in Spielzeug und 
Babyartikeln zurückzuführen (WORMUTH et al. 2006).  

Basierend auf einer experimentellen Studie, in der Erwachsene an Spielwaren 
saugten und anschließend den Speichel für Analysen zur Verfügung stellten, 
konnte ermittelt werden, in welchem Ausmaß DINP in den Speichel übergeht. 
Basierend auf diesen Daten konnte eine tägliche Aufnahmemenge von DINP 
durch Nuckeln an Spielzeug und Babyprodukten ermittelt werden. Maximale Auf-
nahmemengen wurden von Health Canada mit 320 µg/kg Körpergewicht und Tag 
kalkuliert, Berechnungen des niederländischen Instituts für Gesundheit und Um-
welt lagen im Bereich von 70,7–204 µg/kg Körpergewicht. Somit ist die Aufnahme 
von DINP für Kinder 10- bis 100-fach höher als für Erwachsene (EC 2003c). 

Bezüglich dermaler Aufnahme von Kindern gibt es keine Untersuchungen. 

 

4.1.5 Di-isodecyl-phthalat (DIDP) 

Auch DIDP ist ein Gemisch aus Estern der o-Phthalsäure mit C8-C10 Alkylal-
koholen.  

Für DIDP gibt es bislang keine Einstufung auf gemeinschaftlicher Ebene. 

Für die Expositionsabschätzung wurde im Rahmen der EU-Risikobewertung die 
orale Aufnahme über Spielzeug und Babyartikel sowie über die Nahrung und 
die inhalative Aufnahme über die Innenraumluft einberechnet. Die Risikoab-
schätzung der EU ergab ein eindeutiges Gefährdungspotenzial für Babys und 
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Kleinkinder durch die Exposition gegenüber DIDP in Spielzeug und Babyartikeln 
bezüglich Lebertoxizität. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Expositi-
on gegenüber DIDP in frühen Entwicklungsstadien zu einer Beeinträchtigung 
der Fortpflanzungsfähigkeit führen könnte (EC 2003a, b, c). 

Auch die dermale Aufnahme beim Saugen an einem Spielzeug wurde mit 
1 µg/kg Körpergewicht/Tag kalkuliert (EC 2003c). Unter Berücksichtigung des 
Szenarios, dass ein Baby nackt oder halbnackt in einem Autositz, einer Wippe 
oder Hochsitz aus PVC-haltigem Material sitzt, ist die dermale Aufnahmemenge 
vermutlich bedeutend größer und könnte bis zum Hundertfachen höher liegen. 

 

4.1.6 Di-n-octylphthalat (DNOP) 

Aufgrund der vorliegenden Studien wurde DNOP weder als entwicklungs- noch 
fruchtbarkeitsschädigend eingestuft. Auch DNOP wurde bezüglich endokriner 
Wirksamkeit und Schädigung der männlichen Fortpflanzungsorgane als weniger 
toxisch als DEHP und DBP bewertet. DNOP führte in Tierversuchen zu toxi-
schen Effekten in der Leber und der Schilddrüse. Es wurde bisher keine akzep-
tierbare chronische Aufnahmemenge abgeleitet (SCHER 2008). Generell ist die 
Datenlage zur Exposition gegenüber DNOP wenig zufriedenstellend. 

 

4.1.7 Risiko Phthalate 

Aktuelle Studien zeigen, dass die Belastung durch Phthalate während der 
Schwangerschaft zu negativen Auswirkungen auf die Sexualorgane der männli-
chen Nachkommen führt (SWAN et al. 2005, SWAN 2008). In einer erst kürzlich 
veröffentlichten Publikation wurde beschrieben, dass Buben, welche im Mutter-
leib erhöhten Phthalatkonzentrationen ausgesetzt waren, ein weniger maskuli-
nes Spielverhalten an den Tag legen (SWAN et al. 2009). Eine schwedische 
Studie zeigte den Zusammenhang erhöhter Phthalatkonzentrationen in Innen-
raumluft und Hausstaub mit häufigerem Auftreten von Asthma, Schnupfen und 
Exzemen bei Schulkindern (BORNEHAAG et al. 2004).  

Die Ergebnisse des Kinder-Umwelt Survey zeigen, dass die Belastung von Kindern 
mit Phthalaten bedenklich ist und reduziert werden muss (KOCH et al. 2006). 

In einer Untersuchung des Umweltbundesamt wurden Hausstaubproben auf ei-
ne Reihe von Umweltschadstoffen, darunter auch Phthalate, untersucht. 
Phthalate gehörten zu dem am Häufigsten (Nachweis mindestens eines 
Phthalates in allen Proben) und in den höchsten Mengen (bis 3,3 g DEHP/kg) 
detektierten Stoffen (UMWELTBUNDESAMT 2004). Dies steht in Übereinstimmung 
mit zahlreichen Studien, in welchen Hausstaub auf Schadstoffe untersucht wur-
de (UMWELTBUNDESAMT 2004, 2008). Besonders hohe Konzentrationen finden 
sich im lungengängigen Feinstaub. Im Projekt Luft und Kinder (UMWELT-
BUNDESAMT 2008) wurden Luft, Hausstaub und Feinstaub untersucht. DEHP 
wurde im Median im Hausstaub mit 3 g/kg bestimmt, im Feinstaub fanden sich 
10 g/kg PM10 und 21 g/kg PM2,5. Neben dem Hausstaub sind Lebensmittel 
und der Kontakt mit Konsumprodukten die wesentlichen Aufnahmewege für 
Phthalate (WORMUTH et al. 2006). 
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Einige Autoren sind der Ansicht, dass sich durch die ähnlichen Risikoprofile und 
Wirkmechanismen von Phthalaten eine Kumulation der Wirkungen ergibt. Da-
her sollte eine Risikoabschätzung das Gefahrenpotenzial gegenüber mehreren, 
ähnlichen Verbindungen mit einbeziehen – entgegen der derzeit üblichen Praxis, 
Einzelstoffbewertungen und Begrenzungen abzuleiten. Wittasek et al. fordern 
die Ableitung eines „Gruppen TDI“ – eine tolerable Aufnahmemenge, die die 
Beiträge der einzelnen Phthalate summiert und berücksichtigt (WITTASEK et al. 
2007, WITTASEK & ANGERER 2008). Das Konzept des Gruppen-TDI wird jedoch 
von der EFSA mit der Begründung abgelehnt, dass die Wirkmechanismen doch 
unterschiedlich und daher nicht additiv sind (EFSA 2005a). Für DIDP und DNOP 
wird für den Einsatz in Lebensmittelkontaktmaterialien ein Gruppen-TDI akzep-
tiert (EFSA 2005b). Dennoch wird die gleichzeitige Wirkung von mehreren 
Phthalaten durch unterschiedliche Aufnahmewege mit der gängigen Einzel-
stoffbewertung nicht ausreichend berücksichtigt (SWAN 2008). In der folgenden 
Tabelle sind die derzeit offiziell anerkannten tolerierbaren Aufnahmemengen 
der Substanzen zusammengestellt.  

Tabelle 3: Tolerierbare tägliche Aufnahmemengen (TDI). 

Substanz TDI (mg/kg KG) Gremium 

DEHP  0,05 EFSA 

DBP 0,01 EFSA 

BBP 0,5 SCHER 

DINP und DIDP 0,15 EFSA 

 

 

4.2 Organozinnverbindungen 

Organozinnverbindungen wurden als Antifoulingmittel bei Schiffanstrichen ein-
gesetzt, aufgrund ihrer problematischen Auswirkungen auf die Umwelt für diese 
Anwendungen aber verboten. Sie werden zum Holz- und Materialschutz, in 
Dämmstoffen und Dichtmassen verwendet. Der Einsatz der tri-substituierten 
Tributylzinn- und Triphenylzinnverbindungen als Biozide wurde im Jahr 2006 
innerhalb der EU verboten. Sie werden auch als Stabilisatoren in PVC-haltigen 
Materialen eingesetzt und finden in einer Vielzahl an Konsumprodukten An-
wendung: Matten, PVC-Beläge, Kunststoffe, Textilien (u. a. Sportbekleidung, 
Regenbekleidung, Badesandalen). Aufgrund dieses Einsatzes sind Organozinn-
verbindungen regelmäßig im Hausstaub nachzuweisen, wobei insbesondere für 
Kleinkinder und Babys die Aufnahme über diesen Pfad beträchtlich ist 
(THUMULLA & HAGENAU, 2001, UMWELTBUNDESAMT 2004, RPA 2005, BFR/UBA 
2008). Auch in Lebensmittelkontaktmaterialien, PVC-Handschuhen und Trage-
taschen, Babywindeln, Hygieneprodukten, T-Shirts, Spielzeug und Babyartikeln 
können Organozinnverbindungen enthalten sein.  

Risikoabschätzung 

Einsatzbereiche 
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Tabelle 4: Übersicht über die untersuchten Organozinnverbindungen. 

Substanz Akronym CAS-Nr. 

Monobutylzinn-Kation  MBT 78763-54-9 

Dibutylzinn-Kation  DBT 14488-53-0 

Tributylzinn-Kation  TBT 36643-28-4 

Tetrabutylzinn  TeBT 1461-25-2 

Diphenylzinn-Kation DPT 1135-99-5 

Triphenylzinn-Kation TPT 668-34-8 

Tabelle 5: Einstufungen der Organozinnverbindungen. 

Substanz Einstufung RL 67/548 Einstufung CLP-VO 

Tributylzinn-Verbindungen  T; R25–48/ 
23/25 
Xn; R21 
Xi; R36/38 
N; R50–53 

Acute Tox. 3 *H301 
STOT RE 1 H372 
Acute Tox. 4 * H312 
Eye Irrit. 2 H319 
Skin Irrit. 2 H315 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic H410 

Triphenylzinn-Verbindungen T; R23/24/25 
N; R50–53 

Acute Tox. 3 * 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 

Tabelle 6: Erklärung der Abkürzungen für die Einstufung bezüglich der Gesundheit. 

Symbol  Bedeutung  

Repro Cat. 2: R60 kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

Repro Cat. 2: R61 kann das Kind im Mutterleib schädigen 

Repro Cat. 3: R62 kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

Muta Cat. 3 kann möglicherweise das Erbgut schädigen 

Repro 1b: H360 Fd kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen  
kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen 

Repro 1b: H360 Df kann das Kind im Mutterleib schädigen  
kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen 

 

Für Dibutylzinn wurde folgende Einstufung nach altem System vorgeschlagen: 
Repro Cat. 2 und Muta Cat. 3 (Kann das Kind im Mutterleib schädigen; Kann 
möglicherweise das Erbgut schädigen). Über besonders hohe Toxizität verfü-
gen di- und trialkylierte Verbindungen. Kurzzeitige Exposition mit Triphenylzinn 
(hohe Konzentrationen) führt zu Leberschäden, Kopfschmerz und Verwirrung. 
Bei Testungen im Kontext des Einsatzes als Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln 
wurden in Tierversuchen Tumore in Hypophyse und Hoden sowie toxische Ef-
fekte auf das Immunsystem beobachtet. Tributylzinnverbindungen wirken schä-
digend auf Gallengänge, Niere, Leber und Blutbildung sowie schädigend auf 
das Nervensystem. Sie sind endokrin wirksam und immuntoxisch. Im Säugeror-
ganismus kommt es zum Abbau von Tributylverbindungen zu Dibutyl- und Mo-
nobutylverbindungen. Aus Tierversuchen sind akuttoxische Effekte von Dibutyl-
zinnverbindungen wie Gallengangsdegenerationen sowie Leber- und Pankre-
asschäden bekannt; darüber hinaus wirken sie ebenfalls immuntoxisch. Chroni-
sche Exposition gegenüber Dialkylzinnverbindungen führen zu einer Abnah-
me des Thymusgewichts (Tierversuch). 

Toxizität und 
Auswirkungen 
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Die Datenlage zur Humantoxizität ist sehr lückenhaft. 

Im Auftrag der Europäischen Kommission wurde eine Risikoabschätzung für 
Organozinnverbindungen veröffentlicht (RPA 2005). Im Jahr 2007 wurde eine 
Studie zur Folgeabschätzung möglicher Beschränkungsmaßnahmen des 
Inverkehrbringens und die Verwendung bestimmter Organozinnverbindungen 
erstellt (RPA 2007).  

Tributyl- und Triphenylzinnverbindungen entsprechen demnach eindeutig den 
PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) und vPvB- (höchst persistent, 
höchst bioakkumulierend) -Kriterien. Bei Dibutylzinn ist die Klassifizierung weni-
ger eindeutig, jedoch treffen wahrscheinlich die PBT-Eigenschaften auch hier 
zu. Laut SCHER (2006) erreicht Dibutylzinn jedenfalls das Toxizitätskriterium, zur 
Bioakkumulation ist eine weitergehende Untersuchung nötig.  

Tributylzinn (TBT) und Triphenylzinn (TPT) wurden in die Liste der 66 „high 
concern endocrine disrupters“ der EK eingestuft (EC/BKH 2000), während 
Dibutylzinn als reproduktionstoxisch (Kategorie 2) gilt (beschlossen, aber noch 
nicht veröffentlicht). Bezüglich der Gefährdung von KonsumentInnen zeigten die 
Ergebnisse der Risikobewertung ein Risiko für KonsumentInnen und die Um-
welt (RPA 2005, SCHER 2006). Aufgrund der ähnlichen Wirkweise der Organo-
zinnverbindungen wurde ein „Gruppen-TDI“ berechnet: Die Summe der aufge-
nommenen Organozinnverbindungen darf maximal 0,1 µg/kg Körpergewicht pro 
Tag betragen. Diese Summenbetrachtung ist von der EFSA und dem CSTEE 
(Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment) akzeptiert, 
ist jedoch wissenschaftlich nicht unumstritten (BFR/UBA 2008). 

Die Worst-Case-Annahme bezüglich der Aufnahme von Organozinnverbin-
dungen durch ein Kind mit einem Körpergewicht von 8 kg (über alle Aufnahme-
quellen) übersteigt den TDI um das Fünfzigfache. 

Aufgrund dieser Ergebnisse und der Tatsache, dass die Exposition gegenüber 
Organozinnverbindungen zu einem beträchtlichen Anteil über Verbraucherpro-
dukte erfolgt, empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung, auf die Verwen-
dung von Organozinnverbindungen in Verbraucherprodukten zu verzichten. Des 
Weiteren wird darauf hingewiesen, dass bei Babys und Kleinkindern Babyartikel 
und Spielzeug einen relevanten Beitrag zur Auslastung des TDI leisten 
(BFR/UBA 2008). 

 

Mit der EU-Verordnung 276/2010 wurden bestimmte Organozinnverbindungen 
durch Änderung des Anhang XVII der REACH-Verordnung beschränkt. Diese 
Beschränkungen treten mit 1. Juli 2010 für trisubstituierte Organozinnverbin-
dungen (TBT und TPT), bzw. mit 1. Jänner 2012 für Dibutylverbindungen (DBT) 
und Dioctyverbindungen (DOT) in Kraft; der Grenzwert bezieht sich auf einen 
Maximalgehalt von Zinn von 0,1 Gewichtsprozent.  
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4.3 Organische Phosphorverbindungen 

Bei dieser Stoffgruppe handelt es sich um verschiedene Einzelverbindungen, 
welche vorrangig als Flammschutzmittel für eine Vielzahl an Materialien wie 
beispielsweise Lacke, Farben, Montageschäume, Polyurethanschäume, Schmier-
mittel, Hydraulikflüssigkeiten, Polstermöbel, Tapeten, Teppichböden, Vorhänge, 
Textilien (Polyester!), Flammschutz von Kinderkleidung (TDCPP) und elektroni-
sche Geräte eingesetzt werden. Mehrere Verbindungen sind so genannte „high 
production volume“-Chemikalien, d. h. sie werden innerhalb der EU in Mengen 
größer als 5.000 t eingesetzt. Phosphorhaltige Flammschutzmittel halten am 
europäischen Markt einen Anteil von insgesamt 18,4 % (10 % chlorierte und 
8,4 % nicht-halogenierte Phosphorverbindungen) bzw. 85.300 t (EFRA 2006). 
Tris(2-chlorethyl)-phosphat (TCEP) wird darüber hinaus auch als Weichmacher 
eingesetzt, Tris(2-butoxyethyl)-phosphat (TBEP) häufig in Fußbodenbeschich-
tungen verwendet. Triphosphate verfügen über flammhemmende Eigenschaf-
ten, sind persistent und haben einen hohen Dampfdruck. 

Tabelle 7: Übersicht über die untersuchten Organophospate. 

Substanz Akronym CAS-Nr. 

Tris(2-chlorethyl)-phosphat TCEP  115-96-8  

Tris(2-chloro-1-propyl)-phosphat TCPP  6145-73-9   

Tris(dichlorpropyl)-phosphat TDCPP 13674-87-8  

Tris(2-butoxyethyl)-phosphat TBEP 78-51-3 

Tributylphosphat  TBP 126-73-8 

Triethylhexylphosphat TEHP 78-42-2 

Triphenylphosphat  TPP 115-86-6 

Triethylphosphat  TEP 78-40-0 

Tritolyl phosphate, techn. TKP 1330-78-5 

 

In Tabelle 8 sind die derzeit gültigen Einstufungen für die organischen Phos-
phorverbindungen dargestellt.  

Tabelle 8: Einstufungen der organischen Phosphorverbindungen. 

Substanz Einstufung RL 67/548 Einstufung CLP-VO 

Tris(2-chlorethyl)-phosphat T;  
Carc. Cat. 3; R40 
Repr. Cat. 2; R60 
Xn; R22 -  
N; R 51-53  

Carc. Cat. 2 H351 
AcuteTox.4* H302 
Aquatic Chronic H411 

Tributylphosphat Carc.Cat.3; R40  
Xn; R22  
Xi; R38 

Carc. 2 H351 
Acute Tox. 4 * H302, 
Skin Irrit. 2 H315 

Triethylphosphat Xn, R22 Acute Tox. 4 * H302 

Einsatzbereiche 
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Tabelle 9: Erklärung der Abkürzungen für die Einstufung bezüglich der Gesundheit. 

Symbol  Bedeutung  
Carc Cat. 2 H351 kann vermutlich Krebs erzeugen 
Acute Tox. 4* H302 gesundheitsschädlich bei Verschlucken 
Skin Irrit. 2 H315 verursacht Hautreizungen 
Acute Tox. 4* H302 gesundheitsschädlich bei Verschlucken 
Carc Cat 3, R40 Verdacht auf krebserregende Wirkung 
Repro Cat 2, R60 kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

 

In der Gruppe der organischen Phosphorverbindungen befinden sich einige 
Vertreter mit krebserzeugenden Eigenschaften der Kategorie 2: Verdacht auf 
karzinogene Wirkung beim Menschen. Diese Einstufung erfolgt aufgrund von 
Nachweisen aus Studien an Mensch und/oder Tier, die jedoch für eine Einstu-
fung in Kategorie 1a oder 1b nicht ausreichend sind (bekanntermaßen oder 
wahrscheinlich beim Menschen karzinogen). 

 

4.3.1 Tris(2-chlorethyl)-phosphat (TCEP) 

TCEP befindet sich auf der Kandidatenlistezur Zulassung unter REACH. Die 
Substanz wurde als krebserzeugend der Kategorie 3 eingestuft, Verdacht auf 
krebserzeugende Wirkung, sowie als reproduktionstoxisch der Kategorie 2: 
R40: Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.  

Nach CLP-VO ist der Stoff in die Gefahrenkategorie 2 für Kanzerogenität einge-
stuft: Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

Die kürzlich veröffentlichte Risikoabschätzung der EU postuliert ein Risiko be-
züglich der Exposition von Babys gegenüber TCEP in Spielzeug und Babyarti-
keln, die Aufnahme kann bis zu 240 µg/kg Körpergewicht/Tag betragen – 100-
fach mehr, als die orale Aufnahme von etwas älteren Kindern beträgt. Das Risi-
ko bezieht sich auf die Krebsentstehung (EC 2009).  

 

4.3.2 Tris(2-chloro-1-propyl)-phosphat (TCPP) 

Für TCPP ist noch keine abschließende Risikoabschätzung der EU veröffentlicht. 

 

4.3.3 Tris(dichlorpropyl)-phosphat (TDCPP) 

Für TDCPP ist eine vorläufige Risikoabschätzung der EU veröffentlicht. 

Es wird eine Klassifizierung der Substanz als krebserregend der Kategorie 3, 
R40 vorgeschlagen (nach Chem.G: möglicherweise krebserregend) (EC 2007c). 

Laut Entwurf der Risikoabschätzung besteht eine Gefährdung gegenüber 
TDCPP vor allem für ArbeitnehmerInnen. Auf ein Risiko aufgrund des Vorkom-
mens in Spielwaren und Babyartikeln wird nicht explizit eingegangen (EC 2007c). 

Laut einer Risikoabschätzung des Komitees für Toxikologie/Flammschutzmittel 
der Nationalen Akademie der Wissenschaften wurde in Tierversuchen eine be-
trächtliche Aufnahme über die Haut festgestellt (NAP 2000). Auch die Risikoab-
schätzung der EU geht von einer 100 %igen Aufnahme über die Haut auf.  

Einstufung 

Risiko Babyartikel 

Einstufung 

Risikoabschätzung 
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Eine Studie, die TDCPP-exponierte ArbeiterInnen mit der Normalbevölkerung 
verglich, ergab Hinweise auf eine erhöhte Rate an Lungenkrebs. In Tierversu-
chen wurde eine statistisch signifikante Zunahme der Leber- und Nierenkrebs-
rate beobachtet. Auch das Auftreten von Hodenkrebs war signifikant erhöht, 
ebenso wie von Nierenkrebs bei weiblichen Tieren. TDCPP ist mutagen in Bak-
terientests und einigen anderen in vitro-Testsystemen.  

Das Komitee identifizierte Datenlücken und Forschungsbedarf bezüglich chro-
nischer Wirkung nach dermaler und inhalativer Exposition. Weiters besteht For-
schungsbedarf bezüglich der dermalen Aufnahme über Kontakt mit Polster-
möbeln (NAP 2000). 

Während es sich im Fall von TCEP um ein nicht gentoxisches Kanzerogen 
handelt, wurden bei TDCPP mutagene und clastogene (chromosomenbrechen-
de) Wirkungen beobachtet. Für krebserzeugende, gentoxische Substanzen soll-
te prinzipiell das ALARA-Prinzip (as low as reasonable achievable) gelten, da 
theoretisch auch die geringste Konzentration zur Krebsauslösung führen kann.  

Die Exposition mit organischen Phosphorverbindungen ist generell hoch, Unter-
suchungen zeigen, dass hohe Konzentrationen im Hausstaub zu finden sind 
(UMWELTBUNDESAMT 2004). In der Studie Luft und Kinder wurden insbesondere 
im lungengängigen Feinstaub (PM2,5) Höchstkonzentrationen von 3.889 mg/kg 
gemessen (UMWELTBUNDESAMT 2008). Diese Studie zeigte, dass auch in Schu-
len generell hohe Konzentrationen nachzuweisen sind. Es gibt Hinweise, dass 
ein Zusammenhang von höheren Konzentrationen von TCEP im Schulumfeld 
mit einer Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler bestehen könnte (UMWELTBUNDESAMT 2008). 

Generell zeigt sich, dass hinsichtlich der Exposition und des Risikos von orga-
nischen Phosphorverbindungen Forschungsbedarf besteht. Daher ist insbeson-
dere ihr Einsatz in Babyartikeln problematisch. 

Am Beispiel der Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) ver-
deutlicht das BfR in einer aktuellen Stellungnahme zur Spielzeugrichtlinie das 
Risiko einer Exposition gegenüber kanzerogenen Stoffen durch Spielzeug (BFR 
2009). 

Aufgrund des in Deutschland beobachtbaren Anstiegs von Krebserkrankungen im 
Kindesalter ist besonders auf die Vermeidung kanzerogener Stoffe in Spielzeu-
gen zu achten. Die dermale Aufnahme von PAK über Spielzeug kann die all-
gemeine Aufnahme durch Kontamination der Nahrungsmittel um ein Vielfaches 
übersteigen; somit sind Kinder, obwohl besonders schützenswert, im besonde-
ren Ausmaß exponiert. Aufgrund neuer chemikalienrechtlicher Bestimmungen 
bedeutet ein Verbot von CMR- (kanzerogen, mutagen, reproduktionstoxisch) 
Stoffen in Spielzeugen, dass Verunreinigungen im Konzentrationsbereich von 
0,01 % bzw. 100 mg/kg zulässig sind. Dies führe zu einer kalkulierten Aufnah-
memenge, die das gesellschaftlich akzeptierbare Krebsrisiko von 1 in 1 Million 
um den Faktor 300 überschreiten würde. Für Babyartikel gibt es keine diesbe-
züglichen Grenzwerte, die obig zitierten Überlegungen treffen aber gleichfalls 
zu. Kanzerogene Stoffe sind in Babyartikeln grundsätzlich zu vermeiden, eine 
Regelung entsprechend der von CMR-Stoffen in Lebensmittelkontaktmateria-
lien, welche die Freisetzung der verwendeten CMR-Stoffe begrenzt (nicht 
nachweisbar, entsprechend < 0,01 mg/kg) wäre anzustreben (BFR/UBA 2008). 
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5 ERGEBNISSE DER ANALYSEN 

Gemäß Produktsicherheitsgesetz ist ein Produkt dann als sicher einzustufen, 
wenn es bei normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung keine 
oder nur geringe, mit seiner Verwendung zu vereinbarende und unter Wahrung 
eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit und Sicherheit von Personen 
vertretbare Gefahren birgt. Der Schutz von Kindern vor einem erhöhten Risiko 
ist explizit gefordert. Die Definition „normale oder vernünftigerweise vorherseh-
bare Verwendung von Babyartikeln“ muss mit einbeziehen, dass diese Produkte 
in den Mund genommen werden und über längere Perioden daran herumgekaut 
und gesaugt werden kann und es dadurch zu einer beträchtlichen Aufnahme 
der eingesetzten Chemikalien kommen kann.  

Nachfolgend sind die wesentlichen Ergebnisse der Studie zusammengefasst. 

Aufgrund des gesundheitlichen Risikos von Phthalaten ist der Einsatz der Sub-
stanzen DEHP, DBP und BBP in Babyartikeln generell verboten. Weitere drei 
Phthalate (DINP, DIDP, DNOP) dürfen in Babyartikeln, welche in den Mund ge-
nommen werden können, nicht eingesetzt werden. Trotz dieser Verbote dürfen 
die Substanzen als Verunreinigung in Konzentrationen bis zu maximal 0,1 % 
(als Gewichtsprozent) enthalten sein.  

Die Phthalate DEHP, BBP und DBP befinden sich derzeit auf der so genannten 
„Kandidatenliste“ für besonders gefährliche Stoffe. Sie werden im Rahmen ei-
nes festgelegten Verfahrens bewertet, um schließlich als zulassungspflichtiger 
Stoff im Rahmen von REACH – der neuen europäischen Chemikalienverord-
nung – deklariert zu werden. Dies bedeutet, dass diese Stoffe künftig sehr 
streng reglementiert werden und jede Verwendung ein Zulassungsverfahren er-
fordern wird. Derzeit besteht für diese Stoffe, wenn sie in einer Konzentration 
von über 0,1 % in einem Erzeugnis enthalten sind, eine Informationspflicht, die 
auch KonsumentInnen einfordern können. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse über alle Produkte und Parameter-
gruppen ist in den Tabellen im Anhang dargestellt. Insgesamt enthielten drei 
Produkte Phthalate in unzulässigen Konzentrationen, ein Produkt enthielt zwei 
Phthalatverbindungen über 0,1 %. Zwei der untersuchten Babyartikel enthielten 
DEHP in Konzentrationen über 0,1 % (0,26 % und 3,4 %). Die höchste gemes-
sene Konzentration eines Phthalates (DIDP) lag weit über dem Grenzwert und 
betrug 28 %. Drei Produkte wiesen Konzentrationen unter der Bestimmungs-
grenze von 0,05 % auf. In 16 Produkten waren keine Phthalate nachweisbar 
(Nachweisgrenze 0,025 %). 

 

Organozinnverbindungen sind höchst toxische Verbindungen, für welche insbe-
sondere für Kinder aufgrund der derzeitigen Exposition Besorgnis besteht, da 
die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge häufig überschritten wird. Aufgrund 
der Summierung der toxischen Wirkungen und der verschiedenen Aufnahme-
pfade (Umwelt, Nahrung, Konsumprodukte, Hausstaub, Innenraumluft) sollte 
jeder relevante Aufnahmepfad minimiert werden (RPA 2005). Das Bundesinsti-
tut für Risikobewertung und das Umweltbundesamt (Deutschland) erklären in 
ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 5. Februar 2008, dass der Einsatz von 
Organozinnverbindungen in Konsumprodukten weiter begrenzt werden sollte 
(BFR/UBA  2008). Insbesondere für Babyartikel sollten Organozinnverbindungen 
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nicht eingesetzt werden, da diese in den Mund genommen werden können und 
es so zu einer unerwünschten Aufnahme der Verbindungen kommen kann. 
Auch die Verwendung in Produkten, die eine erhöhte dermale Aufnahme zur 
Folge haben können (bei Verwendung in Wickelauflagen, Kindersitzen, Baby-
tragen etc.) ist zu vermeiden. 

Insgesamt wurden in 11 Produkten Organozinnverbindungen über der Bestim-
mungsgrenze nachgewiesen (siehe Tabelle 10). Sie liegen jedoch unter dem ab 
1. Juli 2010 geltenden gesetzlichen Grenzwert. 

 

Organische Phosphor-Verbindungen werden als Flammschutzmittel und Weich-
macher eingesetzt und wurden in 12 Produkten nachgewiesen (siehe Tabelle 11). 
Der Bezug des Autositzes war maximal belastet (1.200 mg/kg TBEP, 580 mg/kg 
TCEP, 4.700 mg/kg TCPP, 9.200 mg/kg TDCPP und 790 mg/kg TPP). Neun 
Produkte enthielten keine nachweisbaren Konzentrationen der organischen 
Phosphorverbindungen.  

Chlororganische Phosphorverbindungen (TCEP, TCPP und TDCPP) wurden in 
7 Produkten nachgewiesen. Diese Substanzen lösen im Tierversuch bei oraler 
Aufnahme Krebs aus. Bei Gabe hoher Konzentrationen wurden Verhaltensän-
derungen aufgrund neurotoxischer Wirkungen beobachtet. Bezüglich dermaler 
Aufnahme (über die Haut) ist die Datenlage wenig zufriedenstellend. 

Derzeit gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen, die den Gehalt dieser Ver-
bindungen in Produkten regeln. Aufgrund der toxischen Eigenschaften ist der 
Einsatz in Babyartikeln, welche in den Mund genommen werden können, uner-
wünscht. Laut der kürzlich veröffentlichten Risikoabschätzung der EU zu TCEP 
ist für Babys und Kleinkinder aufgrund der oralen Aufnahme durch Nuckeln an 
Spielzeugen und Babyartikeln ein Risiko gegeben; die Kriterien der Produktsi-
cherheit wären somit nicht erfüllt. Es ist anzunehmen, dass dies auch für die 
strukturell verwandten Verbindungen TCPP und TDCPP zutrifft. Zu den restli-
chen untersuchten organischen Phosphorverbindungen sind bisher wenige Da-
ten zu Exposition und Toxizität publiziert.  

Es sollte generell – insbesondere jedoch in Produkten, die für Kinder und für den 
Kontakt mit der Haut bzw. dem Mund bestimmt sind – auf den Einsatz krebser-
zeugender Stoffe verzichtet werden. Dies steht auch in Übereinstimmung mit der 
aktuellen Stellungnahme des BfR zur Spielzeugrichtlinie und zu krebserzeu-
genden Stoffen in Spielzeug (BFR 2008, 2009). Die Bestimmungen, die in der 
neu verabschiedeten EU-Spielzeugrichtlinie festgelegt wurden, sind nicht aus-
reichend, um die Gesundheit der Kinder zu schützen. Insbesondere aufgrund der 
in Deutschland beobachteten Erhöhung der Krebsrate bei Kindern ist die Expo-
sition gegenüber kanzerogenen Stoffen zu vermeiden (EC 2009, BFR 2009).  

 

Analyseergebnisse 
organ. Phosphor-
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7 ANHANG: ERGEBNISTABELLEN 

Im Anhang befinden sich die Ergebnistabellen.  

Tabelle 9 zeigt die Konzentrationen der Phthalate.  

Werte unter der Bestimmungsgrenze (Angabe in der Überschrift) galten als 
nicht bestimmbar: n. b., falls die Werte unter der Bestimmungsgrenze jedoch 
über der Nachweisgrenze lagen < BG;  

Werte unter der Nachweisgrenze galten als nicht nachweisbar: n. n.  

Fettgedruckt wurden jene Werte, die Überschreitungen, bzw. nach Ansicht der 
Autoren erhöhte Konzentrationen anzeigen. 
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Tabelle 9: Ergebnisse Phthalate in Gewichtsprozent (%m/m): NG: 0,025%, BG:0,05%: Überschreitungen: fettgedruckt. 

Probenbezeichnung Teilprobe D
i-iso-decyl 

phthalat 

D
i-iso-nonyl 

phthalat 

D
i-n-octyl 

phthalat 

D
i(2-ethylhexyl) 

phthalat 

B
enzylbutyl 

phthalat 

D
i-n-butyl 

phthalat 

D
iethyl 

phthalat 

D
im

ethyl 
phthalat 

1 Hochstuhl weiß  01: Teil des Tischchens n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
2 Lätzchen Polyurethan mit Maus 2x  01: weißes Lätzchen n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
3 Essgeschirr mit Plastiklatz-Frosch  01: Froschlatz n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
4 Babywanne  01: Teil des oberen Rands n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
5 Wickelauflage weiß  01: Kunststoffbezug n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
6 Babyhochstuhl  01: abnehmbarer Teil des Tischchens n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
6 Babyhochstuhl  02: Kunststoff Sitzbezug in Kopfhöhe n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
7 Reisegitterbett  01: blaue Kunststoffecke n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
7 Reisegitterbett  02: blauer Bezug vom Plastikrand n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
8 Autositz  01: Bezug in Kopfhöhe mit Füllung plus 1/3 der Kopfeinlage n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
9 Einlage Hochstuhl blau mit Bären, geformt  01: 1/3 des Oberflächenmaterials 28 n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
10 Babybauchtrage  01: Träger ohne Verschluss und Druckknöpfe n. n. 0,18 n. n. 3,4 n. n. 0,074 n. n. n. n. 
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl  01: 1/3 der Oberfläche des Tischchens – durchsichtiger Kunststoff n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl  02: 1/3 der Oberfläche des Tischchens – weiß n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl  03: Bezug (blau mit gelb-grünen Punkten): 1/3 – ohne Füllmaterial n. n. n. n. n. n. < 0,050 n. n. n. n. n. n. n. n. 
12 Reisegitterbett (aufgestellt) 01: gelbe Beiß-/Halteringe n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
12 Reisegitterbett (aufgestellt)  02: Teil des Bezugs vom weiß-gepunkteten Rand in Kopfhöhe n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
13 Maxi Cosi Kissen  01: Hälfte des Kissens inklusive Füllung, ohne hinteren Kunststoffteil n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
14 Wickelauflage  01: Hälfte des Bezugs n. n. < 0,050 n. n. 0,26 n. n. n. n. n. n. n. n. 
15 Babybauchtrage  01: grau-roter Teil im Kopfbereich n. n. n. n. n. n. < 0,050 n. n. n. n. n. n. n. n. 
16 Ersatzbezug (Autositz) 01: Teil des Bezugs (Kopfhöhe) inklusive Füllung n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
17 Schlafkissen pink Stoff  01: Hälfte des Kissens inklusive Füllung n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
18 Einlage für Hochstuhl orange einfärbig  01: 1/3 des Bezugs n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
19 Einlage für Hochstuhl orange mit Maus  01: 1/3 des Bezugs n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
20 Reisestuhl  01: Teil des Bezugs mit Füllung n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
20 Reisestuhl  02: Teil des Tabletts n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
21 Kinderwagengriffstange – schwarz-KW 01: Hälfte der Griffstange n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
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Tabelle 10: Ergebnisse Organozinnverbindungen in µg/kg;( Nachweisgrenze: 7,5 µg/kg; Bestimmungsgrenze:15 µg/kg) Werte über BG in fett. 

Probenbezeichnung Teilprobe M
onobutylzinn- 

K
ation 

D
ibutylzinn- 

K
ation 

Tributylzinn- 
K

ation 

Tetrabutylzinn 

D
iphenylzinn- 

K
ation 

Triphenylzinn- 
K

ation 

1 Hochstuhl weiß  01: Teil des Tischchens n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
2 Lätzchen Polyurethan mit Maus 2x  01: weißes Lätzchen < 15 n. n. < 15 n. n. n. n. n. n. 
3 Essgeschirr mit Plastiklatz-Frosch  01: Froschlatz n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
4 Babywanne  01: Teil des oberen Rands n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
5 Wickelauflage weiß  01: Kunststoffbezug n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
6 Babyhochstuhl  01: abnehmbarer Teil des Tischchens n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
6 Babyhochstuhl  02: Kunststoff Sitzbezug in Kopfhöhe 200 20 71 n. n. n. n. n. n. 
7 Reisegitterbett 01: blaue Kunststoffecke n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
7 Reisegitterbett  02: blauer Bezug vom Plastikrand 27 n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
8 Autositz  01: Bezug in Kopfhöhe mit Füllung plus 1/3 der Kopfeinlage 39 < 15 17 n. n. n. n. < 15 
9 Einlage Hochstuhl blau mit Bären, geformt  01: 1/3 des Oberflächenmaterials 25 n. n. 42 n. n. n. n. 21 
10 Babybauchtrage  01: Träger ohne Verschluss und Druckknöpfe 1.900 140 < 15 n. n. n. n. n. n. 
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl 01: 1/3 der Oberfläche des Tischchens – durchsichtiger Kunststoff n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl  02: 1/3 der Oberfläche des Tischchens – weiß n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl  03: Bezug (blau mit gelb-grünen Punkten): 1/3 – ohne Füllmaterial 36 < 15 20 n. n. n. n. n. n. 
12 Reisegitterbett (aufgestellt)  01: gelbe Beiß-/Halteringe n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
12 Reisegitterbett (aufgestellt)  02: Teil des Bezugs vom weiß-gepunkteten Rand in Kopfhöhe < 15 n. n. 81 n. n. n. n. < 15 
13 Maxi Cosi Kissen  01: Hälfte des Kissens inklusive Füllung, ohne hinteren Kunststoffteil n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
14 Wickelauflage  01: Hälfte des Bezugs 43 n. n. 27 < 15 n. n. n. n. 
15 Babybauchtrage  01: grau-roter Teil im Kopfbereich 20 n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
16 Ersatzbezug (Autositz) 01: Teil des Bezugs (Kopfhöhe) inklusive Füllung < 15 < 15 n. n. n. n. n. n. n. n. 
17 Schlafkissen pink Stoff  01: Hälfte des Kissens inklusive Füllung < 15 n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
18 Einlage für Hochstuhl orange einfärbig 01: 1/3 des Bezugs 22 n. n. 26 n. n. n. n. n. n. 
19 Einlage für Hochstuhl orange mit Maus  01: 1/3 des Bezugs < 15 n. n. 22 n. n. n. n. n. n. 
20 Reisestuhl  01: Teil des Bezugs mit Füllung 17 n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
20 Reisestuhl  02: Teil des Tabletts n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
21 Kinderwagengriffstange – schwarz-KW  01: Hälfte der Griffstange n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
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Tabelle 11: Ergebnisse Organophosphorverbindungen in mg/kg (Bestimmungsgrenze: 10 mg/kg; Nachweisgrenze: 5 mg/kg) Werte über BG in fett. 

Probenbezeichnung Teilprobe TBEP TBP TCEP TCPP TDCPP TEHP TEP TKP TPP 

1 Hochstuhl weiß  01: Teil des Tischchens n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

2 Lätzchen Polyurethan mit Maus  01: weißes Lätzchen n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

3 Essgeschirr mit Plastiklatz-Frosch 01: Froschlatz n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

4 Babywanne  01: Teil des oberen Rands n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

5 Wickelauflage weiß 01: Kunststoffbezug n. n. n. n. n. n. 67 14 n. n. n. n. n. n. n. n. 

6 Babyhochstuhl  01: abnehmbarer Teil des Tischchens n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

6 Babyhochstuhl  02: Kunststoff Sitzbezug in Kopfhöhe n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 930 

7 Reisegitterbett  01: blaue Kunststoffecke n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

7 Reisegitterbett  02: blauer Bezug vom Plastikrand n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

8 Autositz 01: Bezug in Kopfhöhe mit Füllung plus 1/3 der Kopfeinlage 1.200 n. n. 580 4.700 9.200 n. n. n. n. n. n. 790 

9 Einl. Hochstuhl blau mit Bären, geformt  01: 1/3 des Oberflächenmaterials n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

10 Babybauchtrage 01: Träger ohne Verschluss und Druckknöpfe n. n. n. n. 12 n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 150 

11 Tablett und Einlage für Hochstuhl  01: 1/3 der Oberfläche des Tischchens – durchsichtiger 
Kunststoff 

n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

11 Tablett und Einlage für Hochstuhl  02: 1/3 der Oberfläche des Tischchens – weiß n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

11 Tablett und Einlage für Hochstuhl 03: Bezug (blau mit gelb-grünen Punkten): 1/3 – ohne Füllma-
terial 

n. n. n. n. < 10 < 10 n. n. n. n. n. n. 5.700 14.000 

12 Reisegitterbett (aufgestellt) 01: gelbe Beiß-/Halteringe n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

12 Reisegitterbett (aufgestellt)  02: Teil des Bezugs vom weiß-gepunkteten Rand in Kopfhöhe n. n. n. n. n. n. 10 n. n. n. n. n. n. n. n. 31 

13 Maxi Cosi Kissen 01: Hälfte des Kissens inklusive Füllung n. n. n. n. n. n. 10 8.700 n. n. n. n. n. n. n. n. 

14 Wickelauflage 01: Hälfte des Bezugs n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 10 

15 Babybauchtrage  01: grau-roter Teil im Kopfbereich n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 18 

16 Ersatzbezug (Autositz) 01: Teil des Bezugs (Kopfhöhe) inklusive Füllung n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

17 Schlafkissen pink Stoff  01: Hälfte des Kissens inklusive Füllung n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

18 Einl.für Hochstuhl orange einfärbig  01: 1/3 des Bezugs n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 130 

19 Einl. für Hochstuhl orange mit Maus 01: 1/3 des Bezugs n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 52 

20 Reisestuhl  01: Teil des Bezugs mit Füllung n. n. n. n. n. n. n. n. 68 n. n. n. n. n. n. n. n. 

20 Reisestuhl 02: Teil des Tabletts n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

21 Kinderwagengriffstange – schwarz-KW 01: Hälfte der Griffstange n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
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Tabelle 12: Übersicht über die positiven Ergebnisse der Proben (in fett und kursiv: Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte (Phthalate); in fett: unzulässig hohe 
Konzentrationen). 

Probenbezeichnung Teilprobe Phthalate Organozinn-
Verbindungen 

Organophosphor-
Verbindungen 

1 Hochstuhl weiß  01: Teil des Tischchens n. n.  n. n.  n. n.  
2 Lätzchen Polyurethan mit Maus 2x  01: weißes Lätzchen n. n.  n. b. (MBT, TBT) n. n.  
3 Essgeschirr mit Plastiklatz-Frosch 01: Froschlatz n. n.  n. n.  n. n.  
4 Babywanne  01: Teil des oberen Rands n. n.  n. n.  n. n.  
5 Wickelauflage weiß  01: Kunststoffbezug n. n.  n. n.  DCPP  
6 Babyhochstuhl  01: abnehmbarer Teil des Tischchens n. n.  n. n.  n. n. 
6 Babyhochstuhl  02: Kunststoff Sitzbezug in Kopfhöhe n. n.  MBT, DBT, TBT TPP 
7 Reisegitterbett  01: blaue Kunststoffecke n. n.  n. n.  n. n.  
7 Reisegitterbett  02: blauer Bezug vom Plastikrand n. n.  MBT  n. n.  
8 Autositz  01: Bezug in Kopfhöhe mit Füllung plus 1/3 der Kopfeinlage n. n.  MBT, TBT, n. b.(DBT) TBEP, TCEP, TCCP, 

TDCPP, TPP 
9 Einl. Hochstuhl blau mit Bären, geformt 01: 1/3 des Oberflächenmaterials DIDP MBT, TBT, TPT  n. n.  
10 Babybauchtrage  01: Träger ohne Verschluss und Druckknöpfe DINP, DEHP, DBP MBT, TBT  TCEP, TPP, n. b.(TEHP) 
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl  01: 1/3 der Oberfläche des Tischchens – durchsichtiger Kunststoff n. n.  n. n.  TCEP, TPP, n. b.(TEHP) 
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl 02: 1/3 der Oberfläche des Tischchens-weiß n. n.  n. n.  n. n.  
11 Tablett und Einlage für Hochstuhl 03: Bezug (blau mit gelb-grünen Punkten): 1/3 – ohne Füllmaterial DEHP (< 0,05)  MBT, TBT, n. b. (DBT) TKP, TPP, n. b. (TCEP, 

TCPP) 
12 Reisegitterbett (aufgestellt)  01: gelbe Beiß-/Halteringe n. n.  n. n.  n. n.  
12 Reisegitterbett (aufgestellt)  02: Teil des Bezugs vom weiß-gepunkteten Rand in Kopfhöhe n. n.  TBT, n.b. (MBT)  TPP, n. b.(TCPP)  
13 Maxi Cosi Kissen  01: Hälfte des Kissens inklusive Füllung n. n.  n. n.  TCPP, TDCPP  
14 Wickelauflage  01: Hälfte des Bezugs DEHP, DNOP 

(< 0,05)  
MBT, TBT, n. b. 
(TeBT)  

n. b. (TPP) 

15 Babybauchtrage  01: grau-roter Teil im Kopfbereich DEHP (< 0,05) MBT  TPP  
16 Ersatzbezug (Autositz) 01: Teil des Bezugs (Kopfhöhe) inklusive Füllung n. n.  n. b. (MBT,DBT)  TPP  
17 Schlafkissen pink Stoff  01: Hälfte des Kissens inklusive Füllung n. n.  n. b. (MBT)  n. n. 
18 Einlage für Hochstuhl orange einfärbig 01: 1/3 des Bezugs n. n.  MBT, TBT  TPP  
19 Einlage für Hochstuhl orange mit Maus  01: 1/3 des Bezugs n. n.  TBT, n. b. (MBT)  TPP  
20 Reisestuhl  01: Teil des Bezugs mit Füllung n. n.  MBT  TDCPP 
20 Reisestuhl  02: Teil des Tabletts n. n.  n. n.  n. n.  
21 Kinderwagengriffstange – schwarz 01: Hälfte der Griffstange n. n.  n. n.  n. n.  
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